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Bundesgesetz, mit dem das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geändert 
wird; Begutachtungsverfahren 

Der Insolvenzschutzverband (ISA) dankt für die Übermittlung des oben angeführten Ent­

wurfs. 

Der ISA schließt sich der Stellungnahme der Bundesarbeitskammer an und begrüßt die 

vorgeschlagene Neuregelung der Sicherung von Zeitausgleichsguthaben und der 

Sicherungshöchstgrenze. 
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